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Diplomprüfungsordnung 
für die Studiengänge Pädagogik, 

Sonderpädagogik und Interkulturelle Pädagogik 
an der Universität Oldenburg 

Bek. d. MWK v. 8. 10. 1993 — 1071-243 084 — 

Die Universität Oldenburg hat die in der Anlage abge- 
druckte Diplomprüfungsordnung für die Studiengänge 
Pädagogik, Sonderpädagogik und Interkulturelle Pädago- 
gik beschlossen, die ich nach $ 77 Abs. 1 i.V.m. Abs. 3 
Halbsatz 1 Nr. 2 NHG i.d.F. vom 14. 6. 1989 (Nds. GVBl. 
S. 223), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. 4, 1991 
(Nds. GVBl. S. 173), genehmigt habe. 

— Nds. MBl. Nr. 41/1993 S. 1305 

Anlage 

Diplomprüfungsordnung für die Studiengänge Päd it dı Studienrichtungen Sozial, adagon Soziale nn = Weiterbildung, Sonderpädagogik und Interkulturelle Pädagogik 
an der Universität Oldenburg 

1. Allgemeine Bestimmungen 

$ı 
Zweck der Prüfungen 

(1) Nach dieser Prüfungsordnung sind eine Diplomvor- prüfung und eine Diplomprüfung a) zulegen. 
(2) Durch die we A soll die Studentin oder der Student nachweisen, daß sie oder er die inhaltlichen und methodischen Grundlagen des Studienganges be- herrscht und eine systematische Orientierung erworben hat, um das weitere Studium mit Erfolg zu betreiben. 

(3) Die a er bildet den berufsqualifizieren- 
den Abschluß eines wissenschaftlichen Studiums, Durch die Diplomprüfung soll festgestellt werden, ob die Stu- dentin oder der Student die für die Berufspraxis notwen- digen Fachkenntisse und Fähigkeiten erworben hat, die en ihres oder seines Faches überblickt und fähig ist, problemorientiert und fächerübergreifend wis- 
senschaftlich zu arbeiten. 

82 
Hochschulgrad 

Ist die Diplomprüfung bestanden, verleiht die Hoch- schule durch den Fachbereich 1 den Hochschulgrad „Diplom-Pädagogin“ bzw. „Diplom-Pädagoge“ (abgekürzt: „Dipl.-Päd.“). Darüber stellt die Hochschule eine rkunde mit dem Datum des Zeugnisses und der Angabe des Stu- 
dienganges aus (Anlage 1). 

$3 
Dauer und Gliederung des Studiums 

(1) Die Studienzeit, in der das Studium ab; eschlossen werden kann, beträgt einschließlich der Dipfompräfung neun Semester (Regelstudienzeit). 
(2) Das Studium gliedert sich in 

1. ein viersemestriges Grundstudium (bis zum Vor- diplom), in dem schwerpunktmäßi, Allgemeine Erzie- hungswissenschaft einschließlich det entsprechenden Han Iungskompetenz studiert wird sowie eine Einfüh- rung in die gewählten Studiengänge erfolgt; 
2. ein fünfsemestriges Hauptstudi i u- 
ee gi ptstudium mit folgenden Stu. 

— Pädagogik mit den Studienrichtungen Sozialpäd- agogik/ ozialarbeit und Weiterbildung, Si; 
— Sonderpädagogik, 
— Interkulturelle Pädagogik;   

3. sowie ein begleitendes Studium der Allgemeinen Er- 
ziehungswissenschaft, jeweils einschließlich pädagogi- 

ln 

4. berufspraktische Tätigkeiten (Praktika) im Umfang von 
zwölf Wochen oder 462 Stunden. Davon müssen acht 
Wochen oder 308 Stunden im Hauptstudium liegen. 
Sie sind in begleitende Veranstaltungen, nach Mög- 
lichkeit in Projekte, eingebunden. Das Nähere regelt 
die Studienordnung. 

(3) Die Studienordnung und das Lehrangebot sind so zu 
gestalten, daß die Studentin oder der Student die Diplom- 
vorprüfung im vierten Semester und die Diplomprüfung 
im neunten Semester abschließen kann. Der zeitliche Ge- 
samtumfang der für den erfolgreichen Abschluß des Stu- 
diums erforderlichen Lehrveranstaltungen und Studien- 
gruppen im Pflicht- und Wahlpflichtbereich beträgt höch- 
stens 144 Semesterwochenstunden (SWS). 
Davon entfallen: 

— auf das integrierte Grundstudium höchstens 72 SWS; 
— auf das Hauptstudium höchstens 72 SWS, 
darunter fallen höchstens: 
— auf das Studium von Allgemeiner Erziehungswissen- 

schaft einschließlich Recht und Verwaltung 44 SWS 
(davon acht im Hauptstudium); 

— auf das Studium des Studienganges bzw. der Studien) 
richtung einschließlich Wahlpflichtfach 70 SWS (da- 
von zwölf im Grundstudium); 

— auf das Studium von Forschungsmethodologie/Metho- 
den der Erziehungswissenschaft zehn SWS (davon vier 
im Hauptstudium); 

— auf das Studium von Soziologie und Psychologie 
20 SWS (davon acht im Hauptstudium). 

s4 
Prüfungsausschuß 

(1) Für die Studiengänge Pädagogik wird ein Prüfungs- 
ausschuß gebildet. Diesem gehören vier Professorinnen 
oder Professoren bzw. habilitierte Mitglieder des Fachbe- 
teichs, eine wissenschaftliche Mitarbeiterin oder ein wis- 
senschaftlicher Mitarbeiter und zwei Studentinnen oder 
Studenten an. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses so- 
wie deren ständige Vertreterinnen oder Vertreter werden 
aus dem Kreis der ihm angehörenden Professorinnen oder 
Professoren bzw. habilitierten Mitglieder des Fachbe- 
reichs im Fachbereichsrat gewählt. Der Prüfungsausschuß 
wählt aus dem Kreis der ihm angehörenden Professorin- 
nen oder Professoren die Vorsitzende oder den Vorsitzen- den. Zur oder zum stellvertretenden Vorsitzenden wird 
eine oder ein dem Prüfungsausschuß angehörende Leh- rende oder ae erelider Lehrender gewählt. Die studenti- 
schen Mitglieder des Prüfungsausschusses haben bei päd- agogisch-wissenschaftlichen Entscheidungen nur beraten- 
de Stimme. 

(2) Der Prüfungsausschuß stellt die Durchführung der Prüfungen sicher und entscheidet in allen Prüfungsange- legenheiten, soweit sich aus dieser Prüfungsordnung nichts anderes a Der Prüfungsausschuß bestellt die Prüferinnen oder Prüfer. Er achtet darauf, daß die Bestim- mungen dieser Prüfungsordnung eingehalten werden. Er berichtet regelmäßig dem Fachbereichsrat über die Ent- wicklungen der Prüfungen und Studienzeiten und gibt Anregungen zur Reform der Studienordnung und dieser Prüfungsordnung. Dabei ist dem Gesichtspunkt der Ein- haltung der Regelstudienzeit ($ 3 Abs. 1) besondere Be- deutung beizumessen. Der Prüfungsausschuß führt die ngsakten. 

(3) Der Prüfungsausschuß faßt seine Beschlüsse mit der 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Der Prü- 
fungsausschuß ist eschlußfähi ‚ wenn mindestens drei der voll stimmberechtigten Mitglieder einschließlich der 
Vorsitzenden oder des Vorsitzenden oder der stellvertre- 
BERaR oder des stellvertretenden Vorsitzenden anwesend 

(4) Die Amtszeit der Mitglieder des Prüfungsausschus- 
ses beträgt in der a zwei Jahre, für Studentinnen oder 
Studenten ein Jahr. Wiederwahl ist zulässig. 
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(5) Der Prüfungsausschuß gibt sich eine Geschäftsord- 
nung. Über die Sitzungen des Prüfungsausschusses wird 
eine Niederschrift geführt. Die wesentlichen Gegenstände 
der Erörterung und die Beschlüsse des Prüfungsausschus- 
ses sind in der Niederschrift festzuhalten. 

(6) Der Prüfungsausschuß kann Befugnisse widerruflich 
auf die Vorsitzende oder den Vorsitzenden oder die stell- 
vertretende Vorsitzende oder den stellvertretenden Vorsit- 
zenden übertragen. Die oder der Vorsitzende bereitet die 
Beschlüsse des Prüfungsausschusses vor und führt sie 
aus. Sie oder er berichtet dem Prüfungsausschuß laufend 
über ihre oder seine Tätigkeit. 

(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren 
Stellvertreterinnen oder Stellvertreter unterliegen der 
Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen 
Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den 
Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

85 
Prüferinnen oder Prüfer und Beisitzerinnen oder Beisitzer 

(1) Der Prüfungsausschuß bestellt die Prüferinnen und 
Prüfer und die Beisitzerinnen und Beisitzer. Die Prüfungs- 
berechtigung für einen Themenbereich gemäß den $$ 13 
und 14, den Anlagen 5 und 9 bis 11 stellt der 
Fachbereichsrat fest; der Prüfungsausschuß führt auf die- 
ser Grundlage eine Liste der Prüferinnen und Prüfer. Über 
zusätzliche Prüfungsberechtigungen entscheidet der Fach- 
bereichsrat. 

(2) Zu Prüferinnen oder Prüfern können nur solche Mit- 
glieder und Angehörige der Carl von Ossietzky Universität 
Oldenburg oder anderer Hochschulen bestellt werden, die 
in einem Prüfungsfach zur selbständigen Lehre berechtigt 
sind. Mindestens eine Prüferin oder ein Prüfer muß Pro- 
fessorin oder Professor der Carl von Ossietzky Universität 
Oldenburg oder habilitiertes Mitglied der Carl von Os- 
sietzky Universität Oldenburg sein. Soweit ein Bedürfnis 
besteht, können auch Prüferinnen oder Prüfer bestellt 
werden, denen die Befugnis zur selbständigen Lehre nur 
für ein Teilgebiet eines Prüfungsfaches erteilt wurde. Ent- 
sprechend An Zweck und der Eigenart der Hochschul- 
prüfung können auch Lehrkräfte für besondere Aufgaben 
sowie in der beruflichen Praxis und Ausbildung erfahrene 
Personen zu Prüferinnen oder Prüfern bestellt werden. 
Prüfungsleistungen dürfen nur von Personen bewertet 
werden, die selbst mindestens die durch die Prüfung fest- 
zustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besit- 
zen. 

(3) Die bestellten Prüferinnen oder Prüfer und Beisitze- 
rinnen oder Beisitzer bilden die Prüfungskommission. 
— Für die studienbegleitenden Prüfungen wird jeweils ei- 

ne Prüfungskommission von zwei Prüferinnen oder 
Prüfern gebildet. 

Für die Kommission zur Beurteilung der Diplomarbeit 
sind eine Erstprüferin oder ein Erstprüfer und eine 
Zweitprüferin oder ein Zweitprüfer zu bestellen. 

— Für die Kommission für die mündliche Abschlußprü- 
fung wird zusätzlich eine Beisitzerin oder ein Beisitzer 
bestellt (gemäß $ 21). 

(4) Soweit Prüfungsleistungen studienbegleitend er- 
bracht werden, sind die nach Ei Absätzen 1 und 2 prü- 
een ten Lehrenden ohne besondere Bestellung 

Prüferinnen oder Prüfer. 

(5) Zur Abnahme mündlicher Prüfungen kann die Stu- 
dentin oder der Student Prüferinnen oder Prüfer vorschla- 
gen. Dem Vorschlag soll entsprochen werden, soweit dem 
nicht wichtige Gründe entgegenstehen. 

(6) Der Prüfungsausschuß stellt sicher, daß der Studen- 
tin oder dem Studenten die Namen der Prüferinnen oder 
Prüfer rechtzeitig bekanntgegeben werden. 

$6 
Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und 

Prüfungsleistungen 

(1) Studienzeiten im Studiengang Erziehungswissen- 
schaft an anderen wissenschaftlichen Hochschulen im 
Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes (HRG) 
und dabei erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen 
werden angerechnet. 

  

(2) Studienzeiten in anderen Studiengängen oder an an- 
deren Hochschulen sowie dabei erbrachte Studien- und 
Prüfungsleistungen werden angerechnet, soweit das Stu- 
dium Gchlich gleichwertig ist. Für die Feststellung der 
Gleichwertigkeit ausländischer Studiengänge sind die von 
der Kultusministerkonferenz gebilligten oder andere zwi- 
schenstaatliche Vereinbarungen maßgebend. Soweit Ver- 
einbarungen nicht vorliegen oder eine weitergehende An- 
rechnung beantragt wird, entscheidet der sm 
schuß über die Gleichwertigkeit. Zur Aufklärung der 
Sach- und Rechtslage kann eine Stellungnahme der Zen- 
zn für ausländisches Bildungswesen eingeholt wer- 
en. 

(3) Diplomvorprüfungen und andere gleichwertige Prü- 
fungsleistungen, die die Studentin oder der Student in 
einem Studiengang Erziehungswissenschaft an anderen 
Wissenschaßlichen Hochschulen im Geltungsbereich des 
HRG bestanden hat, werden angerechnet. Diplomvorprü- 
fungen und einzelne Prüfungsleistungen in anderen Stu- 
diengängen oder an anderen Hochschulen werden ange- 
rechnet, soweit das Studium fachlich gleichwertig ist. An 
Stelle der Diplomvorprüfung können in begründeten Aus- 
nahmefällen andere Prüfungen oder Prüfungsleistungen 
angerechnet werden, soweit sie fachlich gleichwertig sind. 
Absatz 2 Sätze 2 bis 4 gilt entsprechend. ; 

(4) In Fernstudien erbrachte Studien- und Prüfungslei- 
stungen werden nach Maßgabe des $ 23 NHG angerech- 
net. 

(5) Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach den Absät- 
zen 1 bis 4 besteht ein Anspruch auf Anrechnung. Über 
die Anrechnung entscheidet auf Antrag der Studentin 
oder des Studenten der Prüfungsausschuß in angemesse- 
ner Frist. 

87 
Studienleistungen 

(1) Studienleistungen werden im Rahmen der regelmä- 
ßigen Mitarbeit in einer Lehrveranstaltung oder Studien- 
gruppe entsprechend den in Absatz 2 aufgeführten For- 
men erbracht. Das Nähere regelt die Studienordnung. Das 
Thema ist von der oder dem Lehrenden im Einvernehmen 
mit der Studentin oder dem Studenten so zu stellen, daß 
es innerhalb von einer Arbeitswoche während der Veran- 
staltungszeit bearbeitet werden kann. Die Studienleistung 
wird von der oder dem verantwortlichen prüfungsberech- 
tigten Lehrenden bescheinigt. Nachweise über Studienlei- 
stungen werden nicht benotet. 

(2) Studienleistungen können in folgender Form er- 
bracht werden: 

— kurzer mündlicher Vortrag, 
— Sitzungsprotokoll, 

— Bibliographische Recherche, 
— szenisches Spiel, 
— Text- oder Medienrezension, 

— Zusammenstellung von Materialien oder Quellen zu 
einem Thema. 

88 

Arten der studienbegleitenden Prüfungsleistungen 

(1) Die Art und die Aufgabenstellung der Prüfungslei- 
stungen, durch die studienbegleitende Prüfungen gemäß 
$ 9 für die Diplomvorprüfung abgelegt werden, müssen 
geeignet sein, der Studentin oder dem Studenten den 
exemplarischen Nachweis zu eg re daß sie oder er 
in dem jeweiligen Prüfungsgebiet die inhaltlichen Grund- 
lagen, ein methodisches Instrumentarium und eine syste- 
matische Orientierung erworben hat, die erforderlich 
sind, um das weitere Studium mit Erfolg zu betreiben. Die 
Aufgabenstellung der Prüfungsleistung soll aus dem Ar- 
beitszusammenhang der Veranstaltung hervorgehen und 
sich in ihre Arbeitsplanung einfügen.
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(2) Die Art und die Aufgabenstellung der Prüfungslei- stungen, durch die studienhegleitende üfungen gemäß $ 9 für die eg abgelegt werden, müssen geeig- net sein, der Studentin oder dem Studenten den exempla- rischen Nachweis zu ermöglichen, daß sie oder er in dem errwenn Prüfungsgebiet die Fachkenntnisse, Fertigkei- ten und Fähigkeiten erworben hat, die erforderlich sind, um in dem ihren oder seinen Studiengan; entsprechen- den beruflichen Tätigkeitsfeldern die achlichen Zusam- ne zu überblicken und selbständig, problemorien- tiert und fächerübergreifend wissenschaftlich zu arbeiten. Die Aufgabenstellung der Prüfungsleistungen soll aus dem Arbeitszusammenhang der Veranstaltung hervorge- hen und sich in deren Arbeitsplanung einfügen. 
(3) Prüfungsleistungen folgender Form sind möglich: Referat, Hausarbeit, Sitzungsbetreuung, Arbeitsbericht, Klausur, mündliche Prüfung, Kolloquium als Abschluß ei- ner Arbeit in einer Studiengruppe. Für jede Lehrveranstal- tung oder Studiengruppe müssen mindestens drei ver- schiedene Formen zur Auswahl gestellt werden. Die Auf- abenstellung für die Prüfungsformen Referat, Hausarbeit, itzungsbetreuung und Arbeitsbericht ist von der oder dem Lehrenden im Benehmen mit der Studentin oder dem Studenten so zu formulieren, daß eine Bearbeitung innerhalb von vier Wochen studienbegleitend möglich ist. 
(4) Ein Referat umfaßt eine eigenständige und vertiefte schriftliche Auseinandersetzung mit einem wissenschaft- lichen Problem aus dem Arbaftakunemenschiah einer Lehrveranstaltung unter Einbeziehung und Auswertung einschlägiger Literatur sowie die Darstellung der Arbeit und die Vermittlung ihrer Ergebnisse im mündlichen Vor- trag sowie in der anschließenden Diskussion. 
(5) Eine Hausarbeit ist die selbständige schriftliche Be- arbeitung einer Aufgabenstellung unter Eichetiehuns und Auswertung einschlägiger Literatur. 
(6) Eine Sitzungsbetreuung umfaßt die eigenständige Vorbereitung und Strukturierung einer Sitzung im Ar- beitszusammenhang einer Veranstaltung sowie die Zu- sammenstellung und Erarbeitung von Arbeitsmaterialien. Ferner die Leitung der Sitzung oder die Protokollierung des Sitzungsverlaufes und eine schriftliche Auswertun, die sich mit Verlauf u:'J Ergebnissen der Sitzung kritisc) auseinandersetzt und deren Bedeutung für die weitere Ar- beit der Veranstaltung darlegt. 
(7) In einer Klausur soll die Studentin oder der Student nachweisen, daß sie oder er in begrenzter Zeit, mit be- grenzten Hilfsmitteln und unter Aufsicht mit den geläufi- gen Methoden ihres oder seines Faches ein Problem er- kennen und Wege zu einer Lösung finden kann. Die Bear- beitungszeit beträgt in der Regel zwei bis vier Stunden. Im Mittelpunkt von Klausuren steht die Auseinanderset- zung mit pädagogisch bedeutsamen Materialien (Doku- mente, Diagramme, Fallbeschreibungen, Geschichtsquel- len, Statistiken etc.). Die Bearbeitungsaufgaben sind ein- deutig zu formulieren. Material- und Aufgabenauswahl sind nach Möglichkeit an in der Berufspraxis vorkommen- 

den Formen und Arten schriftlicher Arbeiten zu orientie- ren. Die Prüferin oder der Prüfer legt die Themen der Prüfung im Benehmen mit der Studentin oder dem Stu- denten fest. j 
(8) Eine mündliche Prüfung dauert 30 Minuten. Die Themen sind im Benehmen mit der Studentin oder dem Studenten festzulegen. Über die mündliche Prüfung ist ein Protokoll zu führen. Das Protokoll enthält: 

1. die Namen der Prüferinnen oder Prüfer, 
2. den Gegenstand, die Dauer und den Verlauf der münd- lichen Prüfung, 
3. die Grundlagen der Bewertung und das Ergebni mündlichen Prüfung. a reg Das Protokoll ist von der Protokollantin oder dem Proto- kollanten und der oder dem Vorsitzenden der Prüfungs- kommission zu unterzeichnen. 

(9) Der Arbeitsbericht ist die Aufarbeitung von Erfah- rungen und Beobachtungen in pädagogischen Tätigkeits- feldern. Die Aufgabenste lung eines Arbeitsberichtes soll sich - on Arl santbenhaug einer Veranstaltu; — insbesondere eines Projektes — ergeben. D iftli- che Arbeitsbericht umfaßt: Te 

„ 

  
  

— die Darlegung des Bereichs, in dem die Erfahrungen 
und Beobachtungen gemacht wurden oder des Aus- 
schnittes des beruflichen Tätigkeitsbereichs, in dem 
die Aufgabe bearbeitet wurde, 

— die Darlegung der theoretischen und methodischen 
Grundlagen der Bearbeitung, 

— die Beschreibung der Arbeitsschritte und Untersu- 
chungsmethoden sowie 

— die Darstellung und Auswertung der Arbeitsergeb- 
nisse. 

(10) Ein Kolloquium ist eine strukturierte Gesprächs- 
runde, in der Ergebnisse aus der Arbeit einer Studien- 
gruppe erörtert werden. Sie dauert maximal 60 Minuten, 
20 Minuten pro Studentin oder Student. 

(11) Mit Ausnahme der Klausur können alle Prüfungs- 
leistungen in Form einer tung erbracht wer- 
den. Die Gruppe soll nicht mehr als drei Personen umfas- 
sen. Der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der 
oder des Einzelnen muß als individuelle Prüfungsleistung 
deutlich abgrenzbar und für sich bewertbar sein. 

$9 
Studienbegleitende Prüfungen % 

(1) Alle Prüfungen genen $ 8 Abs. 1 und 2 werden 
studienbegleitend abgelegt. Studienbegleitende Prüfungs- 
leistungen gemäß $ 8 Abs. 3 sind im Rahmen der Lehrver- 
anstaltungen oder Studiengruppen abzulegen, für die die 
Prüfungsberechtigung der ae emäß $ 5 Abs. 1 
vom Prüfungsausschuß festgestellt örde, 

(2) Studienbegleitende Prüfungen werden auf Antrag 
der Studentin oder des Studenten von den für die Veran- 
staltung verantwortlichen prüfun) sberechtigten Lehren- 
den durchgeführt. Die verantwortlichen prüfungsberech- 
tigten Lehrenden legen schriftlich die Themenstellung 
und die Art und den Beginn des Bearbeitungszeitraums 
der Prüfungsleistung im Benehmen mit der Studentin 
oder dem Studenten fest; der Prüfungsausschuß wird hier- von unterrichtet. Die Bearbeitung ist nicht an das Seme- 
ster gebunden, in der die entsprechende Veranstaltung 
emäß $ 9 Abs. 1 Satz 1 stattgefunden hat, muß jedoch in 
ler Regel innerhalb von sechs Monaten nach Vergabe des Themas bzw. nach Anmeldung zur Prüfung abgeschlossen 

sein. Über das Ergebnis einer studienbegleitenden Prü- fung wird eine Besc einigung ausgestellt. 
(3) Mit der en zur ersten studienbegleitenden 

Prüfung im Vor- bzw. im auptdiplom stellt die Studentin 
oder der Student den Antrag auf Zulassung zur Vor- 
diplom- bzw. Hauptdiplomprüi ung. Dem Antrag sind, so- 
weit sich nicht entsprechende Unterlagen bei der FG 
schule befinden, beizufügen: 
1. eine Erklärung darüber, ob die Studentin oder der Stu- dent bereits eine Diplomvorprüfung oder eine Diplom- 

prüfung in einem erziehungswissenschaftlichen Stu- diengang an einer wissenschaftlichen Hochschule oder 
in einem entsprechenden Studiengang an einer Ge- samthochschule im Geltungsbereich iR Grundgeset- 
zes nicht bestanden hat, 

2. Nachweise gemäß $ 14 Abs. 1, 
3. für das Vordiplom sgf. der Antrag auf Benotung. 
Ist es der Studentin oder dem Studenten nicht möglich, die erforderlichen Unterlagen in der vorgeschriebenen Weise beizufügen, kann der Prüfungsausschuß gestatten den Nachweis auf andere Art zu führen. ; (4) Wer eine Diplomvorprüfung oder Di lomprüfung i en Erziehungswissenschaften ei Br ren wissenscha tlichen Hochschule im Geltungsbereich des HRG endgültig nicht bestanden hat, kann die Bub leeivor- prüfung an der Carl von Ossietzky Uni itä 
Eh I, ssietzky niversität Oldenburg 

   
   

  

$ 10 

Öffentlichkeit bei mündlichen Prüfungen 

(1) Studentinnen oder Studenten, die sich demnächst 
der gleichen Prüfung unterziehen wollen sowie andere 
Mitglieder der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, 
die ein berechtigtes Interesse geltend machen, sind als 
Zuhörerinnen oder Zuhörer bei mündlichen Prüfungen 
und mündlich abzulegenden Teilen von Prüfungen zuzu- 
lassen. Dies erstreckt sich nicht auf die Beratung und 
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 

(2) Auf Antrag der Studentin oder des Studenten ist die 
Öffentlichkeit auszuschließen oder zahlenmäßig zu be- 
grenzen. 

$11 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfungsleistung wird als „nicht bestanden“ 
bewertet, wenn die Studentin oder der Student zu einem 
Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht erscheint oder 
wenn sie oder er nach Beginn der Prüfung ohne triftige 
Gründe von der Prüfung zurücktritt oder wenn bei einer 
Prüfungsleistung der Abgabetermin ohne triftige Gründe 
nicht eingehalten wird. 

(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend 
gemachten Gründe müssen dem Prüfungsausschuß unver- 
züglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht wer- 
den. Eine Exmatrikulation und eine Beurlaubung als sol- 
che sind keine triftigen Gründe. Bei Prüfungsunfähigkeit 
ist ein ärztliches oder vergleichbares Attest vorzulegen, 
soweit die Prüfungsunfähigkeit nicht offenkundig ist. 
Werden die Gründe anerkannt, so wird ein neuer Termin, 
in der Regel der nächste reguläre Prüfungstermin, anbe- 
raumt. Die bereits vorliegenden Prüfungsleistungen sind 
in diesem Falle anzurechnen. 

(3) Versucht die Studentin oder der Student das Ergeb- 
nis ihrer oder seiner Prüfungsleistung durch Täuschung 
oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beein- 
flussen, gilt die betreffende Prüfungsleistung als „nicht 
bestanden“. Eine Studentin oder ein Student, die oder der 
sich eines Verstoßes gegen die Ordnung der Prüfung 
schuldig gemacht hat, kann von der oder dem jeweiligen 
Aufsichtführenden von der Fortsetzung der betreffenden 
Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Falle 
gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausrei- 
chend“ bewertet. Wird bei einer ae et der Ab- 
gabetermin aus von der Studentin oder dem Studenten zu 
vertretenden Gründen nicht eingehalten, so gilt sie als mit 
„nicht ausreichend“ bewertet. Absatz 2 Sätze 1 bis 4 gilt 
entsprechend. Der Prüfungsausschuß entscheidet ggf. dar- 
über, ob der Abgabetermin für die Prüfungsleistung ent- 
sprechend hinausgeschoben oder eine neue Aufgabe ge- 
stellt wird. 

(4) Entsprechende Entscheidungen des Prüfungsaus- 
schusses sind der Studentin oder dem Studenten unver- 
züglich schriftlich mitzuteilen und zu begründen. 

812 

Bewertung von Prüfungsleistungen 

Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind fol- 
gende Noten zu verwenden: 

1 = sehr gut = eine hervorragende Leistung, 
2 = gut = eine erheblich über den An- 

forderungen liegende Lei- 
stung, 

3 = befriedigend = eine Leistung, die den Anfor- 
derungen entspricht, 

4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer 
Mängel den Anforderungen 
genügt, 

5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen er- 
heblicher Mängel den Anfor- 
derungen nicht mehr genügt.   

Die Note der Eröfumgeleletung errechnet sich aus dem 
Durchschnitt der von den Prüferinnen oder Prüfern festge- 
setzten Einzelnoten. Die Note lautet bei bestandener Lei- 
stung 

bei einem Durchschnitt bis 1,5 sehr gut, 

bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5 gut, 
bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5 befriedigend, 
bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0 ausreichend. 
Eine Prüfungsleistung ist bestanden, wenn sie von beiden 
Prüferinnen oder Prüfern mindestens mit ausreichend be- 
notet wurde. Bei schriftlichen Prüfungsleistungen soll die 
Bewertung spätestens vier Wochen nach Abgabe der je- 
weiligen Prüfungsleistung vorliegen. 

II. Grundstudium und Diplomvorprüfung 

813 

Umfang und Inhalt der Diplomvorprüfung 

(1) Die Diplomvorprüfung wird durch Nachweise über 
Studienleistungen gemäß $ 7 und durch Prüfungsleistun- 
gen gemäß $ 8 i. V.m. $ 9 abgelegt. 

(2) Den Umfang der Duplo proben regelt Anlage 4. 
Die Prüfungsanforderungen regelt Anlage 5. 

(3) Es sind Prüfungsleistungen in mindestens zwei un- 
terschiedlichen Formen zu erbringen. 

$ 14 

Bestehen der Diplomvorprüfung 

(1) Die Diplomvorprüfung hat bestanden, wer 
1. an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg im- 

matrikuliert ist, 

2. ein ordnungsgemäßes Grundstudium nachweist, 
3. die gemäß Anlage 4 Nrn. 1, 3 und 4 erforderlichen 

Prüfungsleistungen bestanden hat sowie die gemäß 
Anlage 4 Nrn. 2, 5 und 6 erforderlichen Studienlei- 
stungen nachgewiesen hat, 

4. den Nachweis über eine vierwöchige oder 154 Stunden 
umfassende berufspraktische Tätigkeit (Grundprakti- 
kum) durch den Träger der Praktikumsstellen erbracht 
hat. 

$15 
Bewertung der Diplomvorprüfung 

(1) Die Prüfungsleistungen in der Diplomvorprüfung 
werden mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ bewertet. 

(2) Eine Prüfungsleistung ist zu benoten, sofern die Stu- 
dentin oder der Student ies vor der Prüfung beantragt 
hat. Eine Gesamtnote für die Diplomvorprüfung wird 
nicht gebildet. 

$ 16 

Zeugnis über die Diplomvorprüfung 

(1) Über die bestandene Diplomvorprüfung ist der Stu- 
dentin oder dem Studenten ein Zeugnis auszustellen, das 
die in den einzelnen Prüfungsfächern erzielten Bewertun- 
en und die Gesamtbewertung enthält (Anlage 2). Das 

Zehgnis ist von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungs- 
ausschusses zu unterzeichnen. Als Datum des Zeugnisses 
ist der Tag anzugeben, an dem die letzte Prüfungsleistung 
erbracht worden ist. 

(2) Ist die Piriomporprüfung in einem Prüfungsfach 
nicht bestanden oder endgültig nicht bestanden, so erteilt 
die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses der 
Studentin oder dem Studenten hierüber einen schriftli- 
chen Bescheid. 

(3) Verläßt die Studentin oder der Student die Hoch- 
schule, wechselt den Studiengang oder beendet sie oder 
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er das Studium, so wird ihr oder ihm auf i Bescheinigung ausgestellt, die die Pe Bel und Studienleistungen und deren Bewertung enthält. Im Falle von Absatz 2 wird diese Bescheinigung auch ohne En ausgestellt. Sie weist auch die nnehRe lenden Stu- ien- und Prüfungsleistungen aus sowie ferner, daß die Diplomvorprüfung nicht bestanden oder endgültig nicht Bu ist. Auf Antrag erhält die Studentin oder der u ” ke a Absatz 2 eine Bescheinigung, wel- £ si lic ie hi; SI * nn m . 
Fe re estandenen Studien- und Prüfungslei- 

817 
Wiederholung der Diplomvorprüfung 

(1) Die Prüfungen, die nicht bestanden si 
t ß E i sind oder als ep bestanden gelten, können zweimal wiederholt wer- 

(2) Wiederholungs; rüfungen sind frühe i 
h stens nach ei- zu ar in der Regel innerhalb von sechs Albanien a ee .. Der Prüfungsausschuß setzt den Termin fest. n einem Studiengang Erziehungswi s i- ne anderen wissenschaftlichen Hochschule Im Gellangn en des HRG erfolglos unternommene Versuche, eine Prüfungsleistung abzulegen, werden auf die Wiederho- ungsmöglichkeiten nach Absatz 1 angerechnet. 

III. Hauptstudium und Diplomprüfung 

$ 18 
Umfang und Inhalt der Diplomprüfung 

(1) Die Diplomprüfung wird durch ei i i eine a... Al schlußprüfung, Pe an i.V.m. $ 9 un Studienleistungen gemäß $ 7 

‘ ( . Umfang der Diplomprüfung ergibt sich . für den Studiengang Pädagogik mit den Studienri tungen Sozialpäd i i i Weiteren. 
ne 2a ER Ze ERBEN Sozialarbeit und Weiterbil- 

j ans RD, Studiengang Sonderpädagogik aus Anlage 7 
3. fü { S i a PS; Studiengang Interkulturelle Pädagogik aus 

(3) Die Prüfungsanforderungen ergeben sich 1. für den Studiengang mit den Studienri 
ür de 1 ö i dienrichtungen So- Lıpödagogik/Sozialarbeit und Weiterbildung aus An- 

fü . : en Studiengang Sonderpädagogik aus Anlage 10° 
3. f6 . 4 en Studiengang Interkulturelle Pädagogik aus An- 

$19 
Zulassung zur Diplomarbeit und zur mündlichen A| schlußprüfung 

(1) Die Diplomarbeit und die mündli ü fung bedürfen der Zulassung. Zur en a gi 3 mündlichen Abschlußprüfung wird zugelassen, wer 2 Mi die rear bestanden hat oder . eine gemäß $ 6 Abs. 3 al, i i a etiem. erbracht ee le in der Regel mindeste>: zwei Se ti ee VniTiRal) Oldenburg Immnaiikatze “ar N men entscheidet der Diplomprüfungsaus- 
‚ ein ordnungsgemäßes Studium im Ri sächlichen Le 1 ae nach Maß; ne ee a une, as e Inhalte und Art Gar Teer BR 1 A ngs- und Studienleistungen festgelegt, 

. die gemäß Anlage 6 oder Anlage 7 d en Prüfun; sleistungen nachweist, Ion 3 “r n age 6 oder age 7 oder Anlage 8 erforder) ichen üfungsleistungen bestanden a gemäß Anlage 6 

» 
= 

> 
a 

Nr. 11 oder Anlage 7 Nr. 1 ü ein Praktikum Deiket hat NR es   
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(2) Zur Diplomarbeit und zur mündlichen Abschlußprü- 
wird nicht zugelassen, wer eine Diplomprüfun De Studiengang Erziehungswissenschaft an einer ander 

wissenschaftlichen Hochschule im Geltungsbereich des 
HRG endgültig nicht bestanden hat. 

(3) Der Antrag auf Zulassung zur Diplomarbeit und mündlichen Abschlußprüfung ist schriftlich an ae Di plomprüfungsausschuß Pädagogik zu richten 
Dem Antrag sind, soweit sich nicht ents prechende Un- terlagen bei dem Prüfungsausschuß Pehinden. beitrag 

1. die Nachweise gemäß Absatz 1 und 
2. eine Erklärung darüber, ob die Studentin oder der Stu- dent bereits eine Di lomprüfung in einem ein wissenschaftlichen Studiengang an einer wissenschaft- lichen Hochschule oder einem entsprechenden Stu- Alenpepe an einer Gesamthochschule nicht bestanden 

  

Ist es der Studentin oder dem Studenten nicht mögl; die nach Absatz 3 erforderlichen Unterlagen in ee schriebenen Weise beizufügen, kann der Prüfungsaus- eine gestatten, den Nachweis auf andere Weise zu füh- 

(4) In dem Antrag gemäß Absatz 3 sollen di üferin- nen oder Prüfer vorgeschlagen werden und aaa aa Erklärung darüber abzugeben, ob und mit wem die Di Plomarbelt als Gruppenarbeit angefertigt werden soll ehlt ein Vorschlag in dem Antrag, bestellt der Prüfungs- ausschuß von sich aus die Prüferinnen oder Prüfer. Bei Anfertigung der Diplomarbeit als Gruppenarbeit darf die Gruppe aus nicht mehr als drei Mitgliedern bestehen. Bei einer Gruppenarbeit werden mindestens zwei Prüferinnen nn nu lkeacne) und ein Prüfer bestellt. Auf 1 udierenden werden weitere Prüferinne Prüfer bestellt. $ 5 Abs. 4 gilt entsprechend. Ev 
Auf Antrag nimmt die St i 

Be Ben: a. udentin oder der Student an 

(5) Auf Grund der eingereichten Unterla h ü t der Prü- fungsausschuß unverzüglich über die Zu ut ER en scheiden und der Studentin oder dem Studenten die Ent- Bee nen einschließlich der Begründung schriftlich mit- 

$20 
Diplomarbeit 

(1) Das Thema der Diplomarbeit-i ücksichti ist unter Berücksichti- Ba BER Bearbeitungsdauer Ems Absatz 4 so ah. en aß die Studentin oder der Student die Fähigkeit zu re 2 diieplemorlentierter, pres er Ar- ich der i i 
Me ee el PeCHNng wissenschaftlicher 

(2) Die Prüferin oder der Prüfer nach $ 5 Abs. 2 le; 
i 

x t da De Benehmen mit der Studentin oder dem Ir and 1 ” 2: ie Vergabe des Themas und die Bestellung der a nes ommission Bus $ 5 Abs. 3 erfolgt schriftlich ch die Vorsitzende oder den Vorsitzen en des Prü- fungsausschusses; die Ausgabe ist aktenkundig zu ma- 
(3) Der Prüfungsausschuß kann ein vorge schlagenes Ins nach Anhörung der Studentin oder des Studenten nd er Prüferin oder des Prüfers ablehnen, wenn es den ae Abe Bd Alesiz i en entspricht. Im Falle e ema; t i i ü ne des Themas ln 2. b as Thema der Diplomarbeit ist so zu wählen daß Fee y sechs Monaten abgeschlossen werden kann. tön ar eten Antrag der Studentin oder des Studen- Lungen der Prüfungsausschuß im Einzelfall die Bearbei- ER = höchstens drei Monate verlängern. 

ie Diplomarbeit kann auch als Gruppenarbeit Auncilesführe werden. In diesem Fall muß dar als Prö- 1er eis! ung zu bewertende Beitrag der Einzelnen oder a nen) nen auf Grund der Angabe von Abschnitten, ee ee anderen objektiven Kriterien, die eine Schi is a grenzung ermöglichen, deutlich unter- 

(6) Innerhalb des ersten Drittels der Anfertigungsfrist 
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fungsausschuß das Thema im Einvernehmen 'mit der Prü- 
ferin oder dem Prüfer auf begründeten Antrag der Studen- 
tin oder des Studenten abändern. . 

(7) Die Diplomarbeit ist in der Regel in deutscher Spra- 
che abzufassen. Bei der Abgabe der Diplomarbeit hat die 
Studentin oder der Student schriftlich zu versichern, daß 
sie oder er die Arbeit oder den von ihr oder ihm zu ver- 
antwortenden Teil einer Gruppenarbeit selbständig ver- 
faßt und keine anderen als die angegebenen Quellen und 
Hilfsmittel benutzt hat. Alle Stellen, die wörtlich oder 
sinngemäß aus anderen Veröffentlichungen entnommen 
sind, sind als solche kenntlich zu machen. Die Diplomar- 
beit ist in drei Exemplaren beim Prüfungsausschuß einzu- 
reichen. Wird die Diplomarbeit nicht fristgemäß abgelie- 
fert, gilt sie als mit „nicht ausreichend“ bewertet. 

(8) Die Prüferinnen oder Prüfer erstellen Gutachten, die 
eine Note und ihre schriftliche Begründung enthalten. Die 
Gutachten sind der Studentin oder dem Studenten unver- 
züglich, spätestens 14 Tage vor der mündlichen Prüfung, 
au Wunsch verfügbar zu machen. 

821 
Mündliche Abschlußprüfung 

(1) Die mündliche Abschlußprüfung findet in der Regel 
innerhalb von acht Wochen nach Abgabe der Diplom- 
arbeit statt. Die mündliche Prüfung wird von einer Prü- 
fungskommission gemäß $ 5 Abs. 3 abgenommen. 

(2) Bei Prüfungen, denen eine Gruppenarbeit zugrunde 
liegt, kann die Prüfungskommission erweitert werden, 
wenn dies auf Grund 1 Zahl der bestellten Erst- und 
Zweitprüferinnen oder Erst- und Zweitprüfer erforderlich 
ist. 

(3) In der mündlichen Prüfung hat die Studentin oder 
der Student auf der Grundlage einer Auseinandersetzung 
über die Diplomarbeit nachzuweisen, daß sie oder er in 
der Lage ist, fächerübergreifend und problembezogen Fra- 
gestellungen aus dem Bereich des Studiengangs zu erör- 
tern. 

(4) Im Falle von Gruppenarbeiten nehmen die an der 
Gruppenarbeit Beteiligten in der Regel gemeinsam an ei- 
ner mündlichen Abschlußprüfung teil. Auf Antrag der 
Studentin oder des Studenten gemäß $ 19 Abs. 4 findet 
eine Einzelprüfung statt. 

(5) Die mündliche Abschlußprüfung soll abweichend 
von $ 8 Abs. 8 60 Minuten betragen. Im Falle einer Grup- 
penprüfung ist die Prüfungsdauer entsprechend zu verlän- 
gern. 

(6) Die Note für die mündliche Abschlußprüfung stellen 
die Prüfenden unverzüglich gemäß $ 12 fest und teilen 
der Studentin oder dem Studenten das Ergebnis im An- 
schluß an die mündliche Prüfung mündlich mit. 

822 

Bewertung der Diplomprüfung 
sowie der Prüfungsleistungen im Hauptstudium 

(1) Die Gesamtnote stellt der Diplomprüfungsausschuß 
förmlich fest; er teilt das Ergebnis der Studentin oder dem 
Studenten unverzüglich schriftlich mit. 

(2) Die Bewertung der Prüfungsleistungen erfolgt gemäß 
12% 

(3) Bei der Errechnung der Gesamtnote werden die ein- 
zelnen Teile der Prüfung wie folgt gewichtet: 

Diplomarbeit ö 35 v.H. 

Mündliche Abschlußprüfun; 15 v.H. 
Studienrichtung 15 v.H. 

Studienrichtung 15 v.H. 

Wahlpflichtfach 10 v.H. 
Soziologie/Psychologie 10 v.H. 

(4) Die Bewertungen der Prüfungsleistungen sind zu be- 
gründen. Die Begründungen sind mit den Noten zu den 
Prüfungsakten zu nehmen. 

(5) Die Diplomprüfung ist bestanden, wenn die Prü- 
fungsleistungen und a nach Anlage 6 
oder Anlage 7 oder Anlage 8‘ mindestens mit „ausrei- 
chend“ bewertet wurden. 
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823 
Wiederholung der Diplomprüfung 

sowie der Prüfungsleistungen im Hauptstudium 

(1) Wird die Diplomarbeit mit „nicht ausreichend“ be- 
wertet, so kann sie einmal wiederholt werden. Eine Rück- 
gabe des Themas der Diplomarbeit bei der Wiederholung 
ist jedoch nur zulässig, wenn die Studentin oder der Stu- 
dent von dieser Möglichkeit nicht schon bei der ersten 
Arbeit Gebrauch gemacht hat. Die mündliche Abschluß- 
Peuuns sowie jede Prüfung gemäß den Anlagen 6 bis 8 
ann zweimal wiederholt werden, wenn sie mit „nicht 

ausreichend“ bewertet worden ist. 

(2) Wiederholungsprüfungen und die Wiederholung der 
Diplomarbeit sind in der Regel nach drei bis sechs Mona- 
ten — frühestens jedoch nach einem Monat — abzulegen. 
Der Diplomprüfugsausschuß legt den Prüfungstermin fest. 

(3) In der letzten Wiederholungsprüfung der Prüfungen 
gemäß den Anlagen 6 bis 8 di ie Note „nicht ausrei- 
chend“ nur nach mündlicher Ergänzungsprüfung getrof- 
fen werden, die von zwei Prüfenden abgenommen wird. 
Im übrigen gilt $ 8 Abs. 8 entsprechend. 

$ 24 

Zeugnis über die Diplomprüfung 

1 Über die bestandene Diplom, rüfung ist unverzüg- 
lich, spätestens aber nach vier Wochen, ein Zeugnis aus- 
zustellen (Anlage 3). In das Zeugnis wird der Studien- 
gang, ggf. die Studienrichtung, die Prüfungsfächer mit Be- 
notung und das Thema der Diplomarbeit und deren Beno- 
tung sowie die Gesamtnote aufgenommen. 

(2) Ist die Diplomprüfung nicht bestanden oder gilt sie 
als nicht bestanden, so erteilt die oder der Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses der Studentin oder dem Studen- 
ten hierüber einen schriftlichen Bericht, der auch darüber 
Auskunft gibt, in welchem Umfang und ggf. innerhalb 
welcher Frist die Diplomprüfung wiederholt werden kann. 

(3) Mit dem Zeugnis zusammen wird der Studentin 
oder dem Studenten eine Diplomurkunde ausgehändigt 
(Anlage 1). 

825 

Ungültigkeit der Diplomvorprüfung 
und der Diplomprüfung 

(1) Hat die Studentin oder der Student bei einer Prü- 
fung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach der 
Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann der Prü- 
Bee die Prüfung ganz oder teilweise für nicht 
bestanden erklären. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu 
einer Prüfung nicht erfüllt, ohne daß die Studentin oder 
der Student hierüber täuschen wollte, und wird diese Tat- 
sache erst nach der Aushändigung des Zeugnisses be- 
kannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prü- 
fung geheilt. Hat die Studentin oder der Student die Zu- 
lassung vorsätzlich zu unrecht erwirkt, so entscheidet der 
Prüfungsausschuß unter Beachtung der gesetzlichen Be- 
stimmungen über die Rücknahme rechtswidriger Verwal- 
tungsakte. 

(3) Die Prüfenden geben gegenüber dem Prüfungsaus- 
schuß eine Stellungnahme ab. Der Studentin oder dem 
Studenten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur 
Erörterung der Angelegenheit mit den Prüfenden und dem 
Prüfungsausschuß zu geben. 

(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis und die Diplomur- 
kunde sind einzuziehen und durch ein richtiges Zeugnis 
oder eine Bescheinigung nach $ 16 Abs. 2 und 3 zu erset- 
zen. Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 
Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum 
des Prüfungsabschlusses ausgeschlossen. 

8 26 

Einsicht in die Prüfungsakten 

Der Studentin oder dem Studenten oder einer von ihr 
oder ihm bevollmächtigten Person ist auf Wunsch nach 
Abschluß der Diplomprüfung Einsicht in ihre oder seine 

schriftlichen Prüfunsarbeiten die Bemerkungen der Prü- 
fenden und die Prüfungsprotokolle zu gewähren.
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$27 

Widerspruchsverfahen 
(1) Ablehnende Entscheidungen, die nach dieser Prü- fungsordnung getroffen werden, sind schriftlich zu be- ründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu verse- en. Gegen sie kann innerhalb eines Monats nach Zugang des Bescheides Widerspruch beim Prüfungsausschuß nach den $$ 68 ff. der Verwaltungsgerichtsordnung einge- legt werden. ‚ER 
(2) Über den Widerspruch entsch. :idet der Prüfungsaus- schuß nach einer Annahme de Prüfenden. Bi 
(3) Soweit sich der Widerspruch gegen eine Bewer- tungsentscheidung einer Prühlnsekönmiallen oder kl Prüferin oder eines Prüfers richtet, leitet der Prüfungsaus- schuß den Widerspruch dieser Prüferin oder diesem Prü- fer zur Über) rüfung zu. Ändert die Prüfungskommission oder die Prüferin oder der Prüfer ihre oder seine Entschei- Be antra; BD Bun en Pro hin ebausschus dem iderspruch ab. erenfalls überprüft Prüfi - schuß die Entscheidung darauf, ehr De. 

1. das Prüfungsverfahren nicht ord: ä - 
führt won ee nungsgemäß durchge 

2. die Prüferin oder der Prüfer von einem falschen Sach- 
verhalt ausgegangen ist, 

3. allgemeingültige Bewertungsgrundsätze nicht beachtet worden sind, 
4. sich die Prüfungskommission oder die Prüferin oder der Prüfer von sachfremden Erwägungen hat leiten las- sen und ob 
5. eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten fol- gerichtig begründete Lösung als falsch bewertet wurde. 

(4) Hilft der Prüfungsausschuß dem Wid h ni ab, entscheidet der en, en 
(5) Über den ee soll innerhalb eines Monats abschließend entschieden werden. Soweit dem Wider- spruch nicht abgeholfen wird, bescheidet die Dekanin . der u _ er il e des Fachbereichsratsbe- schlusses. Der Bescheid ist zu begründe: d mit ei Rechtsbehelfsbelehrung zu et] en 

IV. Schlußbestimmungen 

! $ 28 
Übergangsbestimmungen 

.a) Studierende, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Ordnung im zweiten oder einem höheren Semester immatrikuliert sind, können ihr Studium nach der bisher aelienden nplompräfungsordnung beenden. Auf Antrag er Studentin oder des Studenten können die Prüfungen DR: Ham aa nesordanng abgelegt werden. Der ereich beschließt für ä e 
Pre en Übergang ergänzende Be 

(2) Die bisher geltende Prüfungsord tritt ; 
det der Regelung in Absatz 1 äet Kraft. g tritt unbescha. 

829 

Inkrafttreten 
Diese Prüfungsordnung tritt nach ihrer Genehmigung durch das MWK am Tage nach ihrer Bekanntmach i Nds. MBl. in Kraft, frühestens jedoch zum 1. 4. 199° Br 

Anlage ı 
(zu $ 2) 

Carl von Ossietzky 
Universität Oldenbur; 
Fachbereich Pädagogik 

Diplomurkunde 

Die Carl von Ossietz] i itä 
reich Pädagogik, a ang a 
Frau/Herrn*) .. 
geboren am .... 

den Hochschulgrad 
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Diplom-Päd; in/Diplom-Päd: * FO abgekürzt: Dipt-Päd) 5 
nachdem sie/er*) die Di IaBurüfung im Studiengang Päd- a onderpädagogi Interkulturelle Pädagogik*), Stu- dienrichtung $ozia pädagogik/Sozialarbeit bzw. Weiterbil- 
dung*)bestanden hat. 

(Siegel der Hochschule) Oldenbu DENN alaneserensenne 

Dekanin/Dekan*) Vorsitzende/Vorsitzender* 
des Fachbereichs had des Prüfungsausschusses 

*) Nichtzutreffendes streichen. 

Anlage 2 
(zu $ 16) 

Carl von Ossietzky 
Universität Oldenbur; 

Fachbereich Pädagogik 

Zeugnis über die Diplomvorprüfung 

Frau/Herr*) ... (     
  BO am ... in 

at die Diplomprüfung im Studiengang P: nder- ädagogik/Interkulturelle Pädagogik*), Studienrichtung 
ozialpädagogik/Sozialarbeit bzw. Weiterbi * i der Gesamtnote . ee r Ba 

   

    

Prüfungen in Beurteil 
den Pflichtfächern: an 

Vorsitzende/Vorsitzender*) 
des Prüfungsausschusses 

*) Nichtzutreffendes streichen. 

**) Bestanden/Nichtbestanden. 
***) Notenstufen: sehr gut, gut, befriedigend, ausreichend. 

Anlage 3 
(zu $ 24), 

Carl von Ossietzky ( 
Universität Oldenbur, 
Fachbereich Pädagogi 

Zeugnis über die Diplomprüfung 
Frau/Herr*) DR Sees ii aeg te Be am in a at die Diplomprüfung im Pan Pädagogik/Sonder- ädagogik/Interkulturelle Pädagogik* Studienri Sozialpädagogik Sarinlachen Bey Weiterbildung") vaß 

h #; A ** " 

  

der Gesamtnote 

Prüfungen in 
den Pflichtfächern: 

Beurteilungen ***) 

den Wahlpflichtfächern: 

Mündliche Diplomprüfung: 

Diplomarbeit 
Thema der Diplomarbeit: 

    

(Siegel der Hochschule) Oldenbur g, den 

Vorsitzende/Vorsitzender*) 
des Prüfungsausschusses 

*) Nichtzutreffendes steichen. 
**) Bestanden/Nichtbestanden. 

***) Notenstufen: sehr gut, gut, befriedigend, ausreichend, 
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Anlage 4 
(zu $ 13 Abs. 2) 

Umfang der Diplomvorprüfung gemäß $ 13 Abs. 2 

Die Diplomvorprüfung besteht aus: 
1. zwei Prüfungsleistungen aus zwei der in Anlage 5 

Abs. 1 genannten Themenbereichen der Allgemeinen 
Erziehungswissenschaft, 

2. einer Prüfungsleistung in Soziologie oder Psychologie, 

3. einer Prüfungsleistung in Methodologie und Methoden 
der Erziehungswissenschaft, 

4. zwei Studienleistungen aus zwei der in Anlage 5 
Abs. 1 genannten Themenbereiche der Allgemeinen 
Erziehungswissenschaft. Die Studienleistungen sind in 
den beiden Themenbereichen der Anlage 5 Abs. 1 ab- 
zulegen, in denen keine Prüfungsleistung gemäß Nr. 1 
nachgewiesen wird, 

5. einer Studienleistung in Soziologie oder Psychologie. 
Die Studienleistung ist in dem Fach abzulegen, in dem 
nicht die Prüfungsleistung gemäß Nr. 2 nachgewiesen 
wird, 

6. einer Studienleistung in Recht und Verwaltung. 

Anlage 5 
(zu $ 13 Abs. 2) 

Prüfungsanforderungen für die Diplomvorprüfung 
gemäß $ 13 Abs. 2 

(1) In der Allgemeinen Erziehungswissenschaft er- 
streckt sich die Diplomvorprüfung auf Überblickwissen in 
den folgenden Themenbereichen sowie vertieftes Wissen 
im Rahmen einer der Prüfungsleistungen gemäß Anlage 4 
Nr. 1: 

1. Anthropologische, normative und gesellschaftliche 
Grundlagen von Erziehung und Bildung in systemati- 
scher, historischer und vergleichender Sicht, 

2. Entwicklungs-, Sozialisations- und Lernprozesse im 
Kindheits-, Jugend- und Erwachsenenalter sowie der 
beiden Geschlechter, 

3. Pädagogisches und soziales Handeln in Institutionen 
der Erziehung, Bildung und Beratung, 

4. Theorien der Erziehungswissenschaft in systemati- 
scher, historischer und vergleichender Sicht und ihre 
wissenschaftstheoretischen Grundlagen. 

(2) In Soziologie erstreckt sich die Diplomvorprüfung 
auf Überblickwissen in Grundrichtungen und Methodolo- 

ie soziologischer Erkenntnisgewinnung und Theoriebil- 
dürk sowie eine davon ausgehende exemplarische Vertie- 
fung in einem der folgenden Themenbereiche: 
1. Gesellschaftstheorien, 

2. Sozialisationstheorien, 
3. Familiensoziologie, 

4. Bildungs- und Berufssoziologie. 

(3). In Psychologie erstreckt sich die Diplomvorprüfung 
auf Überblickwissen in Grundrichtung und Methodologie 
psychologischer Erkenntnisgewinnung und Theoriebil- 
dung sowie eine davon ausgehende exemplarische Vertie- 
fung in einem der folgenden Themenbereiche: 
1. Entwicklungspsychologie, 
2. Persönlichkeitspsychologie 

3. Sozialpsychologie, 
4. Pädagogische Psychologie. 

(4) In Methodologie und Methoden der Erziehungswis- 
senschaften erstreckt sich die Diplomvorprüfung auf 
Überblickwissen sowie eine davon ausgehende exemplari- 
sche Vertiefung in einem der folgenden Themenbereiche: 
4 ee afinden der Erziehungswissenschaft, Me- 

thodenreflexion und Methodenkritik; 

2. Einführung in die Wissenschaftsforschung, For- 
schungsethik und Datenschutz; 

3. Ausgewählte Erhebungs- und Auswertungsverfahren 
der qualitativen und quantitativen Forschung. 

(5) In Recht und Verwaltung erstreckt sich die Diplom- 
vorprüfung auf Überblickwissen sowie eine davon ausge-   
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hende exemplarische Vertiefung in einem der folgenden 
Themenbereiche: 
I: ndlegende pädagogisch bedeutsame Rechtsbereiche 

z.B. Verfassungsrecht, BGB, Familienrecht, Sozial- 
recht, Ausländer- und Ausländerinnenrecht, Bildungs- 
recht) unter Berücksichtigung historischer und inter- 
nationaler Perspektiven, 

2. Struktur und Funktion pädagogisch bedeutsamer Ver- 
waltungsbereiche, ihres Rechtsrahmens und ihrer 
Handlungskontexte, 

3. Grundfragen der betrieblichen Organisation pädagogi- 
scher Arbeit. 

Anlage 6 
(zu $ 18 Abs. 2 Nr. 1) 

Umfang der Diplomprüfung 
für den Studiengan; ; Pädago mit den Studienrichtungen 

Sozialpädagogik/Sozialarbeit und Weiterbildung 

(1) Die Diplomprüfung besteht aus: 

1. der Diplomarbeit, 
2. einer Prüfungsleistung, die durch eine mündliche Ab- 

schlußprüfung gemäß $ 21 erbracht wird, 
3. einer raue in einem Themenbereich der 

ewählten Studienrichtung und einer weiteren Prü- 
ungsleistung in einem zweiten Themenbereich der 
gewählten Studienrichtung unter besonderer Berück- 
Scbtigunie der Allgemeinen Erziehungswissenschaft. 
Das Erbringen dieser Prüfungsleistung setzt die Stu- 
dienleistung Nr. 6 voraus, 

4. einer Prüfungsleistung in Soziologie oder Psycholo- 
gie, unter besonderer Berücksichtigung der Studien- 
richtung, 

5. einer Prüfungsleistung in einem Wahlpflichtfach der 
eg Das Erbringen dieser Prüfungslei- 
stung setzt die Studienleistung Nr. 8 voraus, 

6. einer Studienleistung in einem der in Anlage 5 Abs. 1 
zur Allgemeinen Erziehungswissenschaft genannten 
Themenbereiche, unter besonderer Berücksichtigung 
der Studienrichtung, 

7. einer Studienrichtung in Soziologie oder Psychologie, 
unter besonderer Berücksichtigung der Studienrich- 
er Die Studienleistung ist in dem Fach ae: 
in dem keine Prüfungsleistung gemäß Nr. 4 nachge- 
wiesen wird, 

8. einer Studienleistung in einem Wahlpflichtfach der 
gewählten Studienrichtung, 

9. einer Studienleistung in Methodologie und Methoden 
der Erziehungswissenschaft, unter besonderer Be- 
rücksichtigung der Studienrichtung, 

10. einer Studienleistung in Recht und Verwaltung, unter 
besonderer Berücksichtigung der Studienrichtung, 

11. einem Bericht über eine achtwöchige oder 308 Stun- 
den umfassende berufspraktische Tätigkeit in einem 
Praxisfeld der Studienrichtung. 

(2) Es sind Prüfungsleistungen in mindestens zwei un- 
terschiedlichen Formen zu erbringen. 

Anlage 7 
(zu $ 18 Abs. 2 Nr. 2) 

Umfang der Diplomprüfung 
für den Studiengang Sonderpädagogik 

(1) Die Diplomprüfung besteht aus: 
1. der Diplomarbeit, 

2. einer Prüfungsleistung, die durch eine mündliche Ab- 
schlußprüfung gemäß $ 21 erbracht wird, 

3. zwei Prüfungsleistungen in zwei der Themenbereiche 
des Studienganges, eines davon unter besonderer Be- 
rücksichtigung der Allgemeinen Erziehungswissen- 
schaft. Das Erbringen dieser Prüfungsleistung setzt 
die Studienleistung Nr. 6 voraus, 

4. einer inne in Soziologie oder Psychologie 
unter besonderer Berücksichtigung des Studiengan- 
ges, 

5. einer Prüfungsleistung in einem Wahlpflichtfach des 
Studienganges. Das Erbringen dieser Prüfungsleistung 
setzt die Studienleistung Nr. 8 voraus, 
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6. einer Studienleistung in einem der in Anlage 4 Nr. 1 Anlage 9 Ausgenommen ist der in der Diplomvorprüfung bereits 1.2 Die Arbeitsbereiche der Interkulturellen Pädagogik zur Allgemeinen Erziehungs wissenschaft genannten us 1 a nz) gewählte Themenbereich. . i sind solche sozialpädagogischen, as er agogi- 
Themen ee besonderer Berücksichtigung Es der üfungsanforderungen für un Diplomprüfung ; 6. Das Thema der Diplomarbeit kann allgemeine er- schen Arbeitsbereiche und eitsbereiche der 

  ziehungswissenschaftliche Fragestellungen behandeln 

10. 

11,   

7. einer Studienleistung in Soziologie oder Psychologie, unter besonderer Berücksichtigung des Studiengan- ges. Die Me taog ist in dem Fach abzulegen, in dem keine Prüfungs eistung gemäß Nr. 4 nac ge- 

Anlage 8 
(zu $ 18 Abs. 2 Nr. 3) 

Umfang der Diplomprüfu 
für den Studiengang Interkulturelle Pädagogik 

(1) Die Diplomprüfung besteht aus: 

unter Berücksichtigung eines gewählten Arbeitsbe- reichs (Pädagogik — gozialpädagogik/Sozialarbeit und Weiterbildung, Sonderpä agogik, Schulpädago- 
ik) oder eine Studienleistung in Methodologie und ethoden der Erziehungswissenschaft unter besonde- rer Berücksichtigung des gewählten Arbeitsbereichs, 

einer Studienleistung in Recht und Verwaltung unter besonderer Berücksichtigung der gewählten ezugs- felder, 
einem Bericht über eine achtwöchige Tätigkeit oder 308 Stunden umfassende berufspraktische le aa in einem Bezugsfeld bzw. in einem Arbeitsbereich. 

(2) Es sind Prüfungsleistungen in mindestens zwei un- terschiedlichen Formen zu erbringen. 

') Die Zielvorgaben orientieren sich am Grundbaustein zum Zerti- fikat (GBS, Herausgeber Deutscher Volkshochschulverband Bonn, Frankfurt).   

1. Themenbereiche der Diplomprüfung — Studienrich- 

g F mit den u 
Sozialpädagogik/Sozialarbeit und Weiterbildung 

tung Sozialpädagogik (SP)/Sozialarbeit (SA) 

2.1 Erwachsenenbildung im Zusammenhang historischer, 

2 

gesellschaftlicher, politischer und ökonomischer Ent- 
wicklungen, 

‚2 Arbeitsfelder und Organisationsstrukturen der Er- 
wachsenenbildung, 

2.3 Planen und Disponieren in der Erwachsenenbildung, 

sietzky Universität vertretene Fach: ebiet in Betracht, das in einem sinnvollen Zusammenhang mit dem Be- ruf der Di; lompädagogin oder des Diplompädagogen, Studienric. tung Weiterbildung, steht und auf schrift. lichen Antrag einer oder eines Studierenden vom Prü- range als Wahlpflichtfach zugelassen wor- en ist. 

4. Themenbereiche der Prüfung in Soziologie sollen den Bezug zur Studienrichtung aufweisen. Solche Themen- bereiche sind neben den in Anlage 5 aufgeführten die folgenden: 
— Arbeits- und Organisationssoziologie, 
— Soziologie sozialer Probleme, 
— Soziologie der Geschlechterverhältnisse, 
Ausgenommen ist der in der Diplomvorprüfung bereits 
gewählte Themenbereich. 

. Themenbereiche der Prüfung in Psychologie sollen den Bezug zur Studienrichtung aufweisen. Solche The- menbereiche sind neben den in Anlage 5 aufgeführten die folgenden: 
— Arbeits- und Organisationspsychologie, 
— Gesundheitspsychologie. 

      

oder sich auf die ( h e 
oder im Wahlpflichtfach angesiedelt sein, wobei der 
erziehungswissenschaftliche Bezug hergestellt sein 

ewählte Studienrichtung beziehen 

ökonomischen Zusammenhang, 
1.2 Institutionen, Organisationen und Recht sonderpäd- 

agogischer, präventiver und rehabilitativer Arbeit, 
1.3 Behinderung als Folge der Wechselwirkung indivi- 

dueller und gesellschaftlicher Faktoren, 
1.4 Planung, Entwicklung und Evaluation sozialer und 

2.5 Das Praktikum 

gie soll unter Berücksichtigung der Gebiete in den 
Nrn. 1.1 bis 1.6 erbracht werden, und zwar in ei- 
nem nicht unter Nr. 2.1 gewählten Gebiet. Sie kann 
sich auch auf eine Studienrichtung des Studiengan- 
ges Pädagogik oder auf den Studiengang Interkultu- 
relle Pädagogik beziehen. 

2.4 Von den vier Studienleistungen nach Anlage 7 
Nrn. 6, 7, 9, 10 sollte sich eine auf eine Studien- 
richtung des Studienganges Pädagogik oder auf den 
Studiengang Interkulturelle Pädagogik beziehen. 

mit Praktikumsbericht, Anlage 7 
Nr. 11) ist im Wahlpflichtfach zu erbringen. 

Anlage 11 
(zu $ 18 Abs. 3 Nr. 3) 

Prüfungsanforderungen für die Dinbsn rüfung 
für den Studiengang Interkulturelle Pädagogik 

1. Bezugsfelder und Arbeitsbereiche 4 
1.1 Die Bezugsfelder der Interkulturellen Pädagogik 

sind: Migration, der europäische Einigungsprozeß, 
die Kommunikation mit der „Dritten Welt“.   

Weiterbildung, in denen interkulturelle Arbeit von 
Bedeutung ist. 

2. Prüfungsgebiete 

2.6. 

muß 2.1 Theorie der Ten! ee under Be- 
; ; :hichte "heorie der SP/S/ ihre itu- . £ . ücksichtigung eines gewählte: »zugsfeldes ge- 

5 WEHD. leist 2 hi re ter pen EB PSA und Brof Institu 7. Wollen Andieane A RD en Br chung eines gewählten Bezugsfeldes gi 
- einer Studienleistung im unter Nr. 5 gewählten Wahl- 2 u 

ik oder Interkulturelle Pädagogi eine Frülungslei- en sn roch alten 

pflichtfach. 1.2 Recht und Organisation der SP/SA, tung in einer Studienrichtung des Studienganges Päd- 2.2 ee 
9. einer Studienleistung in Methodologie und Methoden 1.3 Individuelle Entwicklung und soziale Lage — Adres- agogik erbringen, sollte diese in der Regel aus dem & er Be ksichtigung eines Bezugsfaldes gemäß 

na Temohungewissenschaft, unter besonderer Be- Kern > Bee jeweiligen Themenbereich 1 gewählt werden. Nr 1 1 oder eines Sewählen Arbeitsbereiche gemäß 
rücksichtigung des Studienganges 1.4 Didaktik und Methodik der SP/SA, 

Nr. 1. 
2 

r.1:2, 
10. einer Studienleistung in Recht und Verwaltung, unter 1.5 Wahlpflichtfach, 

i 

INES N » 
y 

.3  Wahlpflichtfremdsprache, 
besonderer Berücksichtigung des Studienganges, Als Wahlpflichtfach kommt jedes Fachgebiet in Be- (zu $ = Aa, 2 : 4 Sosislwissenschaftlichs Grundlagen der Interkultu- 

11. einem Bericht über eine achtwöchige oder 308 Stun- tracht, das in einem sinnvollen Zusammenhang zur 
—= " rellen Kommunikation unter Berücksichtigung ei- 

den umfassende berufspraktische Tätigkeit in einem Studienrichtung Sozialpädagogik/ Sozialarbeit steht Prüfungsanforderungen für die Diplomprüfung nes gewählten Bezugsfeldes gemäß Nr. 1.1, 
Praxisfeld des Studienganges. und an der Carl von Ossietzky Universität angeboten i i Sonderpädagogik 

en 
(2) Es sind Prüfungsleistungen in mindest. i wird für den Studiengang rpädagog; 2.5 Recht und Verwaltung im interkulturellen Bezug, 

in mindestens zwei un- ; 
; ; i 

terschiedlichen Formen zu erbringen. 2. Themenbereiche der Diplomprüfung — Studienrich- 1. Studien- und Prüfungsgebiete — 2 2.6 Wahlpflichtfach; u tung Weiterbildung (Schwerpunkt: Erwachsenenbil- 1.1 Sonderpädagogik, Prävention, Rehabilitation un! 4 Wahlpflichtfächer sind: 4 \ = dung) Integration im historischen, gesellschaftlichen un: 2.6.1 Interkulturelle Kommunikation mit Angehörigen 

ethnischer, nationaler und kultureller Minderheiten 
unter Berücksichtigung des gewählten Arbeitsbe- 
reichs gemäß Nr. 1.2, 

2 Interkulturelle Kommunikation im europäischen Ei- 
nigungsprozeß unter Berücksichtigung des gewähl- 
ten Arbeitsbereichs gemäß Nr. 1.2, eds) Beik 2.4 Aa Ban re der Erwachsenenbildung (Di- > heller > in  sonderpädagogischen 2.6.3 ee erg - der Diplomarbeit, 

aktik und Methodik), 
au ar s ii ieländ: d den 

2. einer Prüfungsleistung, die durch eine mündliche Ab- 2.5 Ein Wahlpflichtfach. 
1.5 Beratung und pädagogisch-therapeutische Interven- a en acn 

schlußprüfung gemäß $ 21 erbracht wird, Als Wahlpflichtfach kommt jedes an der Carl von Os- tionen, j des gewählten Arbeitsbereichs gemäß Nr. 1.2. 

3. zwei ee aan in je einem Themenbereich sietzky Universität vertretene Fachgebiet in Betracht, 1.6 Unterrichten und Informieren, \ . den Prüf nd'serdien- 
der Interkulturellen Pädagogik, einer davon unter be- das in einem sinnvollen Zusammenhang mit dem Be- 1.7. Wahlpflichtfach. 3. Nähere Bestimmungen zu den Prüfungs- u 
sonderer Berücksichtigung der Allgemeinen Erzie- ruf der Diplompädagogin oder des Diplompädagogen, 1.7.1 Pädagogische Förderung behinderter und von Be- leistungen nach An age 8. Ä . 
hungswissenschaft. Das Erbringen dieser Prüfungslei- Studienrichtung Weiterbildung, steht und auf schrift. u hinderung bedrohter Kinder im Früh-, Elementar- 3.1. Von den zwei Prüfungsleistungen gemäß Anlage 8 
stung setzt die Studienleistung Nr. 7 voraus, lichen Antrag einer oder eines Studierenden vom Prü- und Primarbereich 

N: 3 und den Beiden ee = 

4. ei F a Kerr rg \ fi h ls Wahlpfli 
3 Pe 2.9" h h ; age 8 Nrn. 7 un sind je eine im ungsgebie 

ers een EN ae en vi N uplichtfach FUBEIAIER wor 1.7.2 en Hilfen für Behinderte und ihre N 2A und eine im Wahlpflichtfach (Nrn. 2.6.1 bis didaktik, 3. Themenbereiche der Diplomprüfung — Studienrich- u 1 5 er 2.6.3) zu erbringen. Di - 
5. einer Prüfungsleistung in einem spezifischen The- nung Weiterbildung (Schwerpunkt: Berufliche und be- 17.3 Eee hounanb für. Menschen, ‚mit ;geistig 3.2 Die Prüfungsleletung gemäß Anlage 8 Nr. 4 ist im 

menbereich der Sozialwissenschaften. Das Erbringen triebliche Weiterbildung) 8 s 2 Aspaktärder Böhindatienarhält Prüfungsgebiet Nr. 2.2 zu erbringen. \ 
dieser Prüfungsleistung setzt die Studienleistung 3.1 Weiterbildung im Zusammenhang ökonomischer, po- 1.7.27 Internationale Aspekte. der Hohindant ER 3.3 Die Prüfungsleistung gemäß Anlage 8 Nr. 5 und die 
Nr. 8 voraus, litischer, sozialer und technologischer Entwicklun- 1.7.5 Berufliche Bildung und Rehabilitation behinderter Studienleistungen gemäß Anlage 8 Nr. 8 sind im 

6. eine Studienleistung in einer Wahl flichtsprache; gen, 
Jugendlicher und twachsener. Rn ı Prüfungsgebiet Nr. 2.4 zu erbringen. 0, 

hier ist eine Studienvorleistung erforderlich, in der 3.2 Organisations- und Trägerstrukturen berufsbezogener, 2. Prüfungs- und Studienleistungen gemäß Anlage Mi 3.4 Die Studienleistung gemäß Anlage 8 Nr. 10 ist im. 
die Sprachkompetenz nach den Anforderungen des beruflicher und betrieblicher Weiterbildung sowie ih- 2.1 Zwei Prüfungsleistungen nach den Nrn. 1.1 bis 1.6, Prüfungsgebiet Nr. 2.5 zu erbringen. 
Grundbausteins (GBS)') überprüft wurde, rer Rechtsgrundlagen, davon eine Prüfungsleistung aus den Spdiengebie- 3:5 Die Studienleistung gemäß Anlage 8 Nr. 6 ist im 

7. einer Studienleistung in interkultureller Pädagogik 3.3 Planen und Disponieren in der beruflichen und be-( & ten Nrn. 1.1 bis 1.3, eine Prüfungsleistung aus den Prüfungsgebiet Nr. 2.3 zu erbringen. Die Ablegung 
(All ne eines gewählten Bezugsfeldes trieblichen Weiterbildung, 

Studisngebieten Nrn..1:4!bia oh htfach ;ist-in+ei gest Saufen aael einen uch ni BE 

gemeine Theorie; Migration; Europa; „Dritte i i vER: 2.2 Die Prüfungsleistung im Wahlpflichtfach ist in ei- fungsvorleistung nachgewiesenen Kenntnisstan 
Welt“), e “ ehem Weiche Ser. er ieh nem der un Nr. 1.7 aufgeführten Wahlpflichtfä- der Fertigkeiten in der Wahlpflichtfremdsprache 

8. einer Studienleistung in en unter besonderer 3.5 Ein Wahlpflichtfach. ; cher zu erbringen. : nach GBS (Grundbaustein zum Zertifikat) voraus. 
Berücksichtigung des gewählten Bezugsfeldes, RATE Wahlert htfach kommt a 2.3 Die Prüfungsleistung in Psychologie oder Soziolo- 3.6 _ Das Praktikum ist in Verbindung zum Wahlpflicht- 

9. einer Studienleistung in einem gewählten Bezugsfeld Divers onnat jedes an der Carl von Os- 
fach (Nr. 2.6) zu erbringen und mit einem Prakti- 
kumsbericht (Anlage 8 Nr. 11) abzuschließen.


